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1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 672/00 A-FdV
Datum 12.03.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RJ 272/01
Datum 19.07.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 12.
MÃ¤rz 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten des Berufungsverfahrens sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist ein Anspruch auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit streitig.

Die im Jahre 1946 geborene KlÃ¤gerin, eine jugoslawische StaatsangehÃ¶rige, hat
keinen Beruf erlernt und war in der Bundesrepublik Deutschland zwischen August
1970 und Januar 1987 als WÃ¤schereiarbeiterin, Packerin und Montagearbeiterin
beschÃ¤ftigt. AnschlieÃ�end legte sie in Serbien Versicherungszeiten wÃ¤hrend der
Betreibung einer eigenen Landwirtschaft bis September 1997 zurÃ¼ck und wurde
dann invalidisiert.

Ihren am 04.09.1997 gestellten Rentenantrag lehnte die Beklagte mit Bescheid vom
28.07.1998 mit der BegrÃ¼ndung ab, dass sie trotz wirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngiger
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Beschwerden bei Abnutzungserscheinungen noch in der Lage sei, vollschichtig
leichtere bis mittelschwere Arbeiten bei Beachtung qualitativer EinschrÃ¤nkungen
vollschichtig zu verrichten. Der hiergegen erhobene Widerspruch wurde mit
Widerspruchsbescheid vom 23.09.1998 zurÃ¼ckgewiesen.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht Landshut machte die
KlÃ¤gerin als GesundheitsstÃ¶rungen u.a. eine paranoide Psychosis und zahlreiche
Beschwerden auf orthopÃ¤dischem und internistischem Gebiet geltend und legte
zur BekrÃ¤ftigung ihres Vorbringens u. a. ein Attest des Dr. P. vom 04.05.2000 vor;
hierin wurde bestÃ¤tigt, dass die KlÃ¤gerin seit ca. 15 Jahren beim
Neuropsychiatrischen Dienst in Negotin ambulant behandelt werde und auch schon
drei stationÃ¤re Aufenthalte durchlaufen habe, es bestehe derzeit ein Zustand nach
unvollstÃ¤ndiger Remission einer schizophrenen Psychose.

Das Sozialgericht holte das Gutachten des Neurologen Dr. P. vom 10.05.2000 ein,
der nach Untersuchung der KlÃ¤gerin am selben Tage die Diagnose einer Dystymie
mit Minderung der Stresstoleranz (Verstimmung â�� leichtgradige depressive
Symptomatik) stellte und die KlÃ¤gerin fÃ¼r fÃ¤hig hielt, vollschichtig leichte und
mittelschwere Arbeiten zu verrichten bei Vermeidung von Schicht- und
Akkordarbeit. In einem weiteren Gutachten vom 10.05.2000 stellte der
Allgemeinarzt Dr. Z. an GesundheitsstÃ¶rungen noch ein WirbelsÃ¤ulensyndrom bei
AbnÃ¼tzungserscheinungen ohne neurologische Ausfallserscheinungen fest und
beurteilte die KlÃ¤gerin als vollschichtig einsetzbar fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche
Arbeiten im Wechselrhythmus, wenn BÃ¼cken, Zwangshaltungen sowie schweres
Heben und Tragen vermieden wÃ¼rden. Auch dieser SachverstÃ¤ndige hielt den
AusprÃ¤gungsgrad der Depression nicht fÃ¼r gravierend.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 12.05.2000 â�� so die Sitzungsniederschrift
â�� nahm die KlÃ¤gerin im Beisein einer Dolmetscherin nach ErÃ¶rterung des Sach-
und StreitverhÃ¤ltnisses die Klage zurÃ¼ck und stellte zugleich bei der Beklagten
erneut Antrag auf Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Nachdem ihr die Sitzungsniederschrift zugegangen war, bestand die KlÃ¤gerin mit
einem beim Sozialgericht Landshut am 21.06.2000 eingegangenen Schriftsatz vom
02.06.2000 darauf, dass Ã¼ber ihre Klage durch Urteil entschieden werde, denn sie
habe ihre Klage nicht zurÃ¼ckgenommen. Sie habe in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung zwar verstanden, dass das Gericht die Absicht gehabt habe, ihr
Rechtsmittel abzulehnen, und habe ein entsprechendes Urteil erwartet, damit sie
hiergegen Berufung einlegen kÃ¶nne. Stattdessen habe sie jedoch eine
Niederschrift erhalten, in der festgestellt worden sei, sie hÃ¤tte die Klage
zurÃ¼ckgezogen und zugleich erneut Rentenantrag gestellt. Es dÃ¼rfte bekannt
sein, dass im Falle einer neuen Antragstellung ihr Antrag mangels ErfÃ¼llung der
Wartezeit abgelehnt werde (seit 1997 beziehe sie jugoslawische
InvaliditÃ¤tspension, somit habe sie bei einem neuen Antrag innerhalb der letzten
fÃ¼nf Jahre keine erforderlichen 36 Pflichtversicherungsmonate). Somit hÃ¤tte ein
neuer Rentenantrag gar keinen Zweck; sie sei durch Verleitung zu einen neuen
Antrag nur irregefÃ¼hrt worden. Daher werde die Sitzungsniederschrift
angefochten.
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Zwischenzeitlich hatte die Beklagte den Bescheid vom 02.06.2000 erteilt, mit dem
die GewÃ¤hrung von Rente wegen Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit aus
medizinischen GrÃ¼nden erneut abgelehnt wurde. Die KlÃ¤gerin behauptete
daraufhin auch gegenÃ¼ber der Beklagten, sie habe die Klage nicht
zurÃ¼ckgenommen, und erhob gegen den Bescheid vom 02.06.2000 Widerspruch
mit dem Vortrag, es sei zu erÃ¶rtern, wie es dazu gekommen sei, "dass es sich um
eine KlagerÃ¼ckziehung handelt." Der jugoslawische Pensionsbezug werde nicht als
neutrale Zeit (gemeint: Schubzeit) gewertet, sodass die Voraussetzungen von 36
Pflichtmonaten innerhalb der letzten fÃ¼nf Jahre vor Eintritt des Leistungsfalls nicht
erfÃ¼llt seien.

Hierzu nahm die Beklagte gegenÃ¼ber dem Sozialgericht dahingehend Stellung,
dass zwar die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen "36 in 60" (Â§ 43 Abs. 1
Nr. 2, Abs. 3, Â§ 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 des Sozialgesetzbuches Teil VI â�� SGB VI -)
zum Zeitpunkt der Antragstellung am 12.05.2000 nicht mehr erfÃ¼llt seien, jedoch
seien die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen der Â§Â§ 240, 241 SGB VI
gegeben, weil ab 01.01.1984 bis zum 17.09.1997 alle Monate mit PflichtbeitrÃ¤gen
belegt seien und seit dieser Zeit die Frist fÃ¼r die Entrichtung von freiwilligen
BeitrÃ¤gen unterbrochen sei. Damit kÃ¶nne die KlÃ¤gerin fÃ¼r die Zeit ab
01.10.1997 noch freiwillige BeitrÃ¤ge entrichten, was jedoch nicht erforderlich sei,
sofern der Leistungsfall eintreten wÃ¼rde. Die BefÃ¼rchtungen der KlÃ¤gerin seien
daher unzutreffend.

Daraufhin Ã¤uÃ�erte sich die KlÃ¤gerin, die KlagerÃ¼cknahme werde von ihr
angefochten, weil die ErklÃ¤rung nicht ihr eigener Willen gewesen sei, sondern sie
irgendwie dazu verleitet worden sei. Dies sei insbesondere wegen ihres psychischen
Zustands sehr leicht gewesen. Die AusfÃ¼hrungen der Beklagten seien ihr nicht
verstÃ¤ndlich, ebenso wenig, dass die jugoslawische Rentenbezugszeit nicht als
Aufschubtatbestand anerkannt werde. Erneut legte die Beklagte dar, dass die
KlÃ¤gerin derzeit noch berechtigt sei, freiwillige BeitrÃ¤ge auch fÃ¼r die
Vergangenheit zu entrichten, aber diese nicht zahlen mÃ¼sse, solange ein
Verfahren anhÃ¤ngig sei. Unbeachtlich sei der von der KlÃ¤gerin behauptete
Umstand, dass sie die finanziellen Mittel fÃ¼r die freiwilligen BeitrÃ¤ge nicht
aufbringen kÃ¶nne. Die KlÃ¤gerin nahm hierzu dahingehend Stellung, dass sich ihr
Verdacht bestÃ¤tige, dass sie Rente erst mit 65 Jahren bekomme, wenn sie ihre
KlagerÃ¼cknahme nicht anfechte und das Verfahren abgeschlossen werde, denn
dann mÃ¼sse sie freiwillige BeitrÃ¤ge zahlen. Es sei daher jetzt klar, dass sie sehr
wohl durch die RÃ¼cknahme der Klage Nachteile gehabt habe.

Nachdem das Sozialgericht die Beteiligten Ã¼ber die Absicht unterrichtet hat, einen
Gerichtsbescheid gemÃ¤Ã� Â§ 105 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) zu erlassen,
erging am 12.03.2001 ohne mÃ¼ndliche Verhandlung dieser Gerichtsbescheid mit
dem Tenor:

I. Die Klage ist zurÃ¼ckgenommen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Das Sozialgericht ging davon aus, dass die KlÃ¤gerin die ErklÃ¤rung der
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RÃ¼cknahme entweder anfechten oder widerrufen wollte; dies sei aber nur unter
den Voraussetzungen der Wiederaufnahme gemÃ¤Ã� Â§Â§ 179, 180 SGG mÃ¶glich.
Die Voraussetzungen hierzu lÃ¤gen ganz offensichtlich nicht vor. Auch eine
Anfechtung der KlagerÃ¼cknahme sei nicht mÃ¶glich (vgl. Meyer-Ladewig, Rdnr. 7c
zu Â§ 102 SGG).

Mit dem Rechtsmittel der Berufung macht die KlÃ¤gerin AusfÃ¼hrungen zur
medizinischen und rechtlichen Seite eines Anspruchs auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit und trÃ¤gt im Ã�brigen vor, dass man sich in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung offensichtlich einig gewesen sei, ihren Antrag abzuweisen, aber
Schwierigkeiten mit der BegrÃ¼ndung gehabt habe. Daher habe man sie in eine
Lage gebracht, dass sie Ã¼berhaupt nicht mehr gewusst habe, was los sei. Weil sie
auch unter Depressionen leide, sei es nicht schwer gewesen, sie zu manipulieren,
indem man die ganze Sache so hingestellt habe, als ob sie die Klage
zurÃ¼ckgezogen hÃ¤tte. Dabei habe das Gericht in ihrem Namen entschieden, es
sei nicht ihre eigene Entscheidung gewesen. Sie habe die Klage nicht aus freiem
Willen zurÃ¼ckgezogen und begehre die Fortsetzung des Verfahrens.

Sie beantragt (sinngemÃ¤Ã�),

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 12.03.2001 und den
Bescheid der Beklagten vom 28.07.1998 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
23.09.1998 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihr Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit unter Zugrundelegung des Rentenantrags vom
04.09.1997 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Dem Senat lagen zur Entscheidung die Prozessakten beider RechtszÃ¼ge sowie die
zu Beweiszwecken beigezogene Versichertenakte der Beklagten vor.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143 ff, 151 SGG),
in der Hauptsache jedoch unbegrÃ¼ndet.

Mit dem Urteilstenor "Die Klage ist zurÃ¼ckgenommen" hat das Sozialgericht
festgestellt, dass das Klageverfahren mit ErklÃ¤rung der RÃ¼cknahme am
12.05.2000 beendigt worden ist, somit der Rechtsstreit gemÃ¤Ã� Â§ 102 Satz 2
SGG in der Hauptsache erledigt ist. Die KlagerÃ¼cknahme stellt eine prozessuale
ErklÃ¤rung dar, deren Wirksamkeit die KlÃ¤gerin nachtrÃ¤glich nicht beseitigen
konnte.

Die Ã�uÃ�erung der KlÃ¤gerin, die KlagerÃ¼cknahme habe nicht ihrem Willen
entsprochen, kann unter weiter Auslegung zu Gunsten der KlÃ¤gerin (Â§ 123 SGG)
als Widerruf oder als Anfechtung verstanden werden, daneben noch als Hinweis
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darauf, dass ProzessunfÃ¤higkeit bestanden, also der Tatbestand einer rechtlich
relevanten ErklÃ¤rung von Anfang an nicht vorgelegen hat.

ProzessunfÃ¤higkeit liegt vor, soweit sich der Betreffende auch nicht durch
VertrÃ¤ge verpflichten kann (Â§ 71 Abs. 1 SGG), d.h., wenn er sich in einem die
freie Willenbestimmung ausschlieÃ�enden Zustande krankhafter StÃ¶rung der
GeistestÃ¤tigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein
vorÃ¼bergehender ist (Â§ 104 Nr. 2 des BÃ¼rgerlichen Gesetzbuches â�� BGB -).
(VorÃ¼bergehende) ProzessunfÃ¤higkeit liegt davor, wenn eine ErklÃ¤rung im
Zustande (der Bewusstlosigkeit oder) der vorÃ¼bergehenden StÃ¶rung der
GeistestÃ¤tigkeit abgegeben wird (Â§ 105 Abs. 2 BGB).

Ein derartiger Zustand ist von der KlÃ¤gerin nicht behauptet worden, wenn sie
sinngemÃ¤Ã� vorgetragen hat, sie sei durch ihre Depressionen leichter
beeinflussbar gewesen, und ist auch nach Aktenlage nicht erkennbar. Ein akutes
Ereignis Ã¤hnlich einem symptomatischen psychotischen Zustand
(BewusstseinstÃ¶rung, die zu einem Gestaltwandel des aktuellen Erlebnisfeldes
fÃ¼hrt), ist nicht vorgetragen worden; hierfÃ¼r ergeben sich auch nach Aktenlage
â�� insbesondere der Sitzungsniederschrift und den zwei Tage vorher erfolgten
Untersuchungen bei Dr. P. und Dr. Z. â�� nicht die geringsten Anhaltspunkte. Auch
fÃ¼r ein depressives Syndrom von dem Schweregrad, dass die freie Willensbildung
und HandlungsfÃ¤higkeit ausgeschlossen sein kÃ¶nnte, liegen keine Hinweise vor.
Dagegen spricht bereits der Vortrag der KlÃ¤gerin, sie sei zur KlagerÃ¼cknahme
â�� in Unkenntnis der rechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r einen kÃ¼nftigen
Rentenanspruch â�� verleitet worden bzw. sie sei Ã¼ber die Konsequenzen ihrer
prozessualen ErklÃ¤rung nicht informiert gewesen. Hiermit werden nur die Motive
fÃ¼r die Abgabe einer ErklÃ¤rung angesprochen, aber nicht die UnfÃ¤higkeit, einen
Willen zu bilden und dementsprechend zu handeln. Auch die Ã¤rztlichen Unterlagen
erbringen keinen Nachweis fÃ¼r eine dauernde oder vorÃ¼bergehende
GeschÃ¤ftsunfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin im Mai 2000. Insbesondere aus dem
zeitnahen Gutachten des Dr. P. vom 12.05.2000 ist vielmehr vom Gegenteil
auszugehen. Bei der damaligen Untersuchung zeigte sich kein
psychopathologischer Befund. Eine wesentliche depressive Symptomatik, eine
vermehrte Ã�ngstlichkeit oder eine psychomotorische Unruhe bestanden nicht,
ebenso wenig konnten paranoide Denkinhalte oder halluzinatorische Erlebnisse
festgestellt werden. Die KlÃ¤gerin zeigte sich bewusstseinsklar, im
Kontaktverhalten zugewandt, in der Grundstimmung ausgeglichen und in der
affektiven SchwingungsfÃ¤higkeit nicht eingeschrÃ¤nkt. Mehr als eine chronische
leichtgradige depressive Symptomatik mit beginnender Leistungsminderung war
nicht zu objektivieren.

Eine fehlende FÃ¤higkeit zur Bildung eines ErklÃ¤rungswillens oder/und zum
Handeln ist auch nicht wegen eines "unangemessenen Drucks" des Gerichts auf die
KlÃ¤gerin zur Abgabe einer RÃ¼cknahmeerklÃ¤rung anzunehmen. Insoweit kann
zwar in ExtremfÃ¤llen die ProzessfÃ¤higkeit verneint werden (Meyer-Ladewig, SGG,
6. Auflage, Rdnr. 7c zu Â§ 102). Laut Sitzungsniederschrift wurde die KlÃ¤gerin aber
nicht durch Hinweis auf VerhÃ¤ngung von Mutwillenskosten bedrÃ¤ngt", obwohl
dies allein noch nicht fÃ¼r einen den Willen blockierenden Zwang ausreichend
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gewesen wÃ¤re. Die KlÃ¤gerin hat auch nichts zu einer massiven Beeinflussung,
z.B. im Sinne einer Drohung, vorgetragen, vielmehr behauptet, es sei ihr â��
unwissentlich â�� eine ErklÃ¤rung unterschoben worden. Dies erschien dem Senat
jedoch wiederum nicht schlÃ¼ssig, da sie andererseits auch behauptet hat, zur
Abgabe der ErklÃ¤rung verleitet worden zu sein, was zwangslÃ¤ufig beinhaltet, dass
sie selbst â�� in irriger Annahme irgendwelcher UmstÃ¤nde â�� die ErklÃ¤rung
tatsÃ¤chlich abgegeben hat. Beweisend ist insoweit auch die Sitzungsniederschrift,
in der festgehalten ist, dass vor der Verhandlung (zur Ã�bersetzung der erstellten
Gutachten fÃ¼r die KlÃ¤gerin) und wÃ¤hrend der Verhandlung eine Dolmetscherin
anwesend gewesen ist und die ErklÃ¤rung der RÃ¼cknahme nicht nur
protokollarisch niedergelegt, sondern auch nochmals vorgelesen und von der
KlÃ¤gerin genehmigt worden ist.

Der Senat musste angesichts der UmstÃ¤nde davon ausgehen, dass die KlÃ¤gerin
die RÃ¼cknahme ihrer Klage erklÃ¤rt hat. Der Widerruf dieser ErklÃ¤rung ist nicht
mÃ¶glich, weil die Voraussetzungen der Â§Â§ 179, 180 SGG nicht erfÃ¼llt sind.
Insbesondere liegt nicht der Tatbestand vor, dass ein Prozessbeteiligter
strafgerichtlich verurteilt worden ist, weil er Tatsachen, die fÃ¼r die Entscheidung
der Streitsache von wesentlicher Bedeutung waren, wissentlich falsch behauptet
oder vorsÃ¤tzlich verschwiegen hat (Â§ 179 Abs. 2 SGG). Ebenso liegen weder
grobe, in Â§ 579 Abs. 1 ZPO (in Verbindung mit Â§ 179 Abs. 1 SGG) definierte und
abschlieÃ�end angefÃ¼hrte VerfahrensmÃ¤ngel vor noch die TatbestÃ¤nde des Â§
580 ZPO, nÃ¤mlich: 1. wenn der Gegner durch Beeidigung einer Aussage, auf die
das Urteil gegrÃ¼ndet ist, sich einer vorsÃ¤tzlichen oder fahrlÃ¤ssigen Verletzung
der Eidespflicht schuldig gemacht hat; 2. wenn eine Urkunde, auf die das Urteil
gegrÃ¼ndet ist, fÃ¤lschlich angefertigt oder verfÃ¤lscht war; 3. wenn bei einem
Zeugnis oder Gutachten, auf welches das Urteil gegrÃ¼ndet ist, der Zeuge oder
SachverstÃ¤ndige sich einer strafbaren Verletzung der Wahrheitspflicht schuldig
gemacht hat; 4. wenn das Urteil von dem Vertreter der Partei oder von dem Gegner
oder dessen Vertreter durch eine in Beziehung auf den Rechtstreit verÃ¼bte
Straftat erwirkt ist; 5. wenn ein Richter bei dem Urteil mitgewirkt hat, der sich in
Beziehung auf den Rechtstreit einer strafbaren Verletzung seiner Amtspflichten
gegen die Partei schuldig gemacht hat; 6. wenn das Urteil eines ordentlichen
Gerichts, eines frÃ¼heren Sondergerichts oder eines Verwaltungsgerichts, auf
welches das Urteil gegrÃ¼ndet ist, durch ein anderes rechtskrÃ¤ftiges Urteil
aufgehoben ist; 7. wenn die Partei a) ein in derselben Sache erlassenes, frÃ¼her
rechtskrÃ¤ftig gewordenes Urteil oder b) eine andere Urkunde auffindet oder zu
benutzen in den Stand gesetzt wird, die eine ihr gÃ¼nstigere Entscheidung
herbeigefÃ¼hrt haben wÃ¼rde.

Die Anfechtung der KlagerÃ¼cknahme gemÃ¤Ã� Â§Â§ 119 ff BGB wegen Irrtums
oder TÃ¤uschung ist ebenfalls nicht mÃ¶glich. Laut einer von mehreren Varianten
im Vortrag der KlÃ¤gerin hÃ¤tte sie die RÃ¼cknahmeerklÃ¤rung nicht abgegeben,
wenn sie Ã¼ber die rechtlichen Hinweise und RatschlÃ¤ge, die ihr nachtrÃ¤glich in
ihrem Heimatland gegeben worden seien, bereits in der mÃ¼ndlichen Verhandlung
verfÃ¼gt hÃ¤tte. Â§Â§ 119 ff BGB sind aber schon deswegen nicht anwendbar, weil
diese Vorschriften fÃ¼r materiell-rechtliche WillenserklÃ¤rungen gelten, eine
KlagerÃ¼cknahme aber eine prozessuale ErklÃ¤rung darstellt, die zur wesentlichen
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Voraussetzung nur den Handlungswillen hat (Meyer-Ladewig, a.a.O., Rdziff. 12 vor
Â§ 60 und Rdziff. 7d zu Â§ 102: Dies gilt laut Rechtsprechung auch bei falscher
Belehrung durch die am Prozess beteiligten BehÃ¶rden oder des Gerichts).
WillensmÃ¤ngel bei prozessualen ErklÃ¤rungen selbst hat der Gesetzgeber mit
speziellen Vorschriften Ã¼ber die ProzessunfÃ¤higkeit und die Wiederaufnahme des
Verfahrens unter eng begrenzten Voraussetzungen (Â§Â§ 71, 179, 180 SGG) erfasst
und so bestimmt, unter welchen beschrÃ¤nkten UmstÃ¤nden von der Wirksamkeit
oder Unwirksamkeit einer prozessrechtlich relevanten ErklÃ¤rung ausgegangen
werden darf.

Nur nebenbei wird die KlÃ¤gerin noch darauf hingewiesen, dass weder eine
TÃ¤uschungshandlung ihr gegenÃ¼ber ersichtlich ist noch ein (ausnahmsweise)
relevanter Motivirrtum im Sinne des BGB vorgelegen haben kann. Es steht fest,
dass die KlagerÃ¼cknahme auch den Rentenantrag vom 04.09.1997 erledigt und
die Stellung eines neuen Rentenantrags am 12.05.2000 den Beginn des weiterhin
geltend gemachten Rentenanspruchs beeinflusst; insoweit besteht auch kein
Streitpunkt. Vielmehr glaubte die KlÃ¤gerin, dass ihre Rentenanwartschaft stÃ¤rker
beeintrÃ¤chtigt ist oder/und dass sie freiwillige BeitrÃ¤ge nachentrichten muss,
wenn erst kÃ¼nftig der Eintritt des Leistungsfalls der verminderten
ErwerbsfÃ¤higkeit festgestellt wird. Insoweit hat sich aber keine wesentliche
Ã�nderung der Sach- und Rechtslage ergeben.

Es bleibt sich letztlich gleich, ob das ehemalige Klageverfahren fortgesetzt und
dann der Prozess in zweiter Instanz weitergefÃ¼hrt wird, oder ob unmittelbar mit
Beendigung des Prozesses beim Sozialgericht ein neuer Rentenantrag mit der
MÃ¶glichkeit des Widerspruchs, der Klage und der Berufung gestellt wird. Die Frist
fÃ¼r die Zahlung von freiwilligen BeitrÃ¤gen gemÃ¤Ã� Â§ 197 Abs. 2 SGB VI zur
Erhaltung der Rentenanwartschaft wird in beiden FÃ¤llen unterbrochen, sofern und
solange ein Rentenverfahren beim SozialversicherungstrÃ¤ger oder ein
Klageverfahren beim Gericht anhÃ¤ngig sind (Â§ 198 SGB VI), und fÃ¼r
Kalendermonate, fÃ¼r die eine Beitragszahlung noch zulÃ¤ssig ist, ist â�� im Falle
der RentengewÃ¤hrung vor endgÃ¼ltigem Abschluss der Angelegenheit â�� eine
Belegung mit Anwartschaftserhaltungszeiten nicht erforderlich (Â§Â§ 240 Abs. 2,
241 Abs. 2, jeweils letzter Satz SGB VI), d.h., es muss zum Erhalt einer zustehenden
Rente die tatsÃ¤chliche Zahlung der freiwilligen BeitrÃ¤ge nicht erfolgen.

Ist aber in beiden der oben genannten Alternativen rechtsverbindlich bzw.
rechtskrÃ¤ftig entschieden, dass der KlÃ¤gerin keine Rente zusteht, so lÃ¤uft die
Frist zur Zahlung der freiwilligen BeitrÃ¤ge wieder, und die tatsÃ¤chliche Zahlung
ist erforderlich, um die Rentenanwartschaft zu erhalten. Was die KlÃ¤gerin aber
letztlich anspricht, ist die MÃ¶glichkeit, dass bei Eintritt des Leistungsfalls
spÃ¤testens im Herbst 1999 und bei dementsprechend frÃ¼h einsetzender
Rentenzahlung sich kÃ¼nftig nie mehr die Gefahr verwirklichen kann, dass die
Zahlung freiwilliger BeitrÃ¤ge erfolgen muss; unterstellt wird aber hier, dass der
KlÃ¤gerin bereits vor Abschluss des Klageverfahrens im Mai 2000, also mindestens
seit 1999, Rente zugestanden hat, wovon aber die Beteiligten zur Zeit der
mÃ¼ndlichen Verhandlung nicht ausgingen.
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Die oben angesprochene kÃ¼nftige Gefahr des Verlusts der Rentenanwartschaft bei
fehlender Zahlung freiwilliger BeitrÃ¤ge kÃ¶nnte sich aber ebenso gut bei
Fortsetzung des jetzt im Mai 2000 abgeschlossenen Klageverfahrens beim
Sozialgericht realisieren, wenn nÃ¤mlich in dem fortgesetzten Verfahren oder im
anschlieÃ�enden Berufungsverfahren festgestellt wird, dass der Leistungsfall fÃ¼r
die Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit oder ErwerbsunfÃ¤higkeit nicht vor Herbst
1999 eingetreten ist (dann ist die 3/5-Belegung nicht erfÃ¼llt) und auch nicht bis
zum Abschluss des Prozesses in zweiter und ggf. dritter Instanz eingetreten ist, also
kÃ¼nftig die VergÃ¼nstigung nicht weiterbesteht, die erforderlichen freiwilligen
BeitrÃ¤ge zur Erhaltung der Rentenanwartschaft nicht zahlen zu mÃ¼ssen, weil
fÃ¼r die RentengewÃ¤hrung bisher allein die Berechtigung zur Zahlung freiwilliger
BeitrÃ¤ge ausgereicht hatte. Ein erheblicher Irrtum in der Rechtslage, so wie ihn die
KlÃ¤gerin behauptet hat, kann damit gar nicht vorliegen.

Unter BerÃ¼cksichtigung aller UmstÃ¤nde war die Berufung mit der Kostenfolge
aus Â§ 193 SGG zurÃ¼ckzuweisen. GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision
gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGG sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 05.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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